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Was bringt dir das Bessere Gesetz 
zur Direkten Demokratie ?

oder

was alles mit dem geltenden 
Landesgesetz nicht möglich ist !

Das Bessere Gesetz ist eines,

mit dem auch über Beschlüsse der Landesregierung abgestimmt werden kann, sofern diese von Landes​interesse sind.

mit dem in der Volksabstimmung entscheidet, wer zur Abstimmung geht da eine Beteiligung von 15% (statt derzeit 40%) der Stimmberechtigten für die Gültigkeit ausreicht, und somit Abstimmungsboykott und Diskussionsverweigerung künftig vermieden werden..

mit dem man nicht nur nachträglich Gesetze des Landtages abschaffen kann, sondern 7500 Bürgerinnen und Bürger erwirken können, dass das Volk in einer Volksabstimmung entscheidet, ob ein Gesetz oder ein Beschluss der Landesregierung in Kraft treten soll.

mit dem auch eine, wenn auch unverbindliche Volksbefragung (auch auf Bezirksebene) möglich ist, mit der die Bevölkerung ihre Präferenz zwischen mehreren Alternativvorschlägen ausdrücken kann.

mit dem jede Bürgerin und jeder Bürger das Petitionsrecht erhält: an den Landtag oder an die Landesregierung eine Eingabe zu richten mit Recht auf Behandlung und  Antwort.

mit dem Volksabstimmungen über Beschlüsse der Landesregierung (zum Beispiel über Bauvorhaben) auch auf Bezirksebene bzw. in den betroffenen Gemeinden stattfinden können.

mit dem auch mindestens 10 Gemeinderatsversammlungen, wenn sie mindestens ein Zehntel der Wohnbevölkerung Südtirols vertreten, eine gesetzeseinführen​de Volksabstimmung erwirken können. 

mit dem nicht 13.000 Unterschriften gesammelt werden müssen, um eine Volks​abstimmung zu erwirken, sondern in etwa so viele, wie ein Kandidat Stimmen braucht, um mit einem Vollmandat in den Landtag gewählt und damit Gesetzgeber zu werden, also 7.500 – 10.000 Stimmen. Diese Zahl entspricht auch der Vorgabe von Art. 47 des Autonomiestatutes.

mit dem die Unterschriften nicht in 3 Monaten, sondern in 6 Monaten gesam​melt werden können, um zeit für eine breite Information und Diskussion zu haben..

mit dem alle Bürgerinnen und Bürger in der eigenen Gemeinde, die bereit sind die Ver​antwortung für eine gültige Sammlung zu übernehmen und die strafrechtlichen Folgen einer Zuwider​handlung zu tragen, bei der Samm​lung der Unterschriften deren Gültigkeit beglaubigen kann und nicht nur ein kleiner Kreis von Beamten und Mandataren.

mit dem der Landtag als Alternative zu einem von Bürgerinnen und Bürger ein​gebrachten Gesetzesvorschlag einen Gegenentwurf verabschieden und zugleich mit dem der Volksinitiative zur Volksabstimmung bringen kann. Auf diese Weise haben die Stimmberechtigten die Möglichkeit über zwei verschiedene Vorschläge in der gleichen Sache zu wählen. 
mit dem man auch über Vor​schläge zur Neuregelung der Gehälter und Pensionen der Landtagsabgeord​neten abstimmen kann.

mit dem bei Landtagswahlen nicht für 18 Monate alle Volksabstimmungen ausgesetzt werden müssen, sondern mit dem Jahr für Jahr jeweils drei Abstimmungssonntage so angesetzt werden, dass sie sich nicht mit Wahlen überschneiden.

mit dem jede/r Stimmberechtigte einen Monat vor dem Stimmtag per Post persönlich ein Abstimmungsheft zugestellt bekommt, in dem auf sachliche und objektive Art über den Gegenstand der Abstimmung, die öffent​lich bekannt gewordenen Position dafür und dagegen sowie die wichtigsten Informationen zu den Formalitäten der Abstimmung informiert wird.

mit dem, wie bei den Wahlen, eine gleichberechtigte, neutrale Berichterstattung (par conditio) gewähr​leistet ist.

mit dem öffentlich bekannt gemacht werden muss, wer mit wie viel finanziellen Mitteln hinter einer Volksinitiative oder einem Referendum steht.

mit dem einer Volksinitiative gegebenenfalls die gleichen finan​ziellen Mittel zur Verfügung gestellt werden, wie sie die öffentliche Verwal​tung für die Bewerbung ihres Standpunkts einsetzt.

mit dem die Promotoren einer Volksinitiative den gleichen Zugang zur Rechtsbera​tung haben wie die Landtagsabgeordneten. 

Mit einem solchen Gesetz würden wir in Sachen Direkte Demokratie nicht nur zur altbewährten Praxis in der Schweiz aufschließen, son​dern die Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen und Bürger für ganz Europa beispielgebend geregelt haben. 

Eine solche Regelung können sich nur die Bürgerinnen und Bürgern selbst geben.

Vollinhaltlich finden Sie den Landesgesetzentwurf zur Direkten Demokratie, Anregungsrechte, Befragungsrechte, Stimmrechte auf unserer Webseite:

http://www.dirdemdi.org/neu/de/ges/Volksinitiative07_Besseres_Gesetz_zur_DD_eingereichte_Fassung20.12.06.pdf
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Koordinierungsbüro: Silbergasse 15, 39100 Bozen

Tel. + Fax (nach tel. Anmeldung) 0471 324987, 

E-Mail: info@dirdemdi.org, www.dirdemdi.org
















